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Syrienheimkehrer in Untersuchungshaft 

 

Die Staatsanwaltschaft Bremen führt gegen einen 26-jährigen deutschen 

Staatsangehörigen aus Bremen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der 

Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. 

 

Nach den bisherigen Erkenntnissen ist der Beschuldigte Anfang April 2015 von 

Bremen über die Türkei nach Syrien ausgereist, um sich in einem Trainingscamp für 

Kampfhandlungen des IS gegen die syrische und irakische Armee ausbilden zu 

lassen. Aufgrund eines am 20.07.2015 von der Staatsanwaltschaft erwirkten 

Haftbefehls, konnte der Beschuldigte bei seiner Rückreise in die Bundesrepublik am 

20.07.2015 verhaftet und in Untersuchungshaft genommen werden. 

 

Da es Anhaltspunkte gibt, dass sich der Beschuldigte in Kampfhandlungen des IS 

hat einbinden lassen, wird die Staatsanwaltschaft  Bremen den Vorgang dem 

Generalbundesanwalt zur Prüfung vorlegen, ob gegen den Beschuldigten auch der 

Anfangsverdacht der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland 

gemäß den §§ 129a Abs. 1, 129b Abs. 1 StGB besteht. 

 

 

 

 

 

§ 89a StGB lautet: 



 

 

(1) Wer eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Eine schwere staatsgefährdende Gewalttat ist eine Straftat 
gegen das Leben in den Fällen des § 211 oder des § 212 oder gegen die persönliche Freiheit in den 
Fällen des § 239a oder des § 239b, die nach den Umständen bestimmt und geeignet ist, den Bestand 
oder die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen oder 
Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, außer Geltung zu setzen oder 
zu untergraben. 

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der Täter eine schwere staatsgefährdende Gewalttat 
vorbereitet, indem er  
1. 

eine andere Person unterweist oder sich unterweisen lässt in der Herstellung von oder im 
Umgang mit Schusswaffen, Sprengstoffen, Spreng- oder Brandvorrichtungen, Kernbrenn- 
oder sonstigen radioaktiven Stoffen, Stoffen, die Gift enthalten oder hervorbringen können, 
anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, zur Ausführung der Tat erforderlichen besonderen 
Vorrichtungen oder in sonstigen Fertigkeiten, die der Begehung einer der in Absatz 1 
genannten Straftaten dienen, 

2. 
Waffen, Stoffe oder Vorrichtungen der in Nummer 1 bezeichneten Art herstellt, sich oder 
einem anderen verschafft, verwahrt oder einem anderen überlässt oder 

3. 
Gegenstände oder Stoffe sich verschafft oder verwahrt, die für die Herstellung von Waffen, 
Stoffen oder Vorrichtungen der in Nummer 1 bezeichneten Art wesentlich sind. 

(2a) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Täter eine schwere staatsgefährdende Gewalttat 
vorbereitet, indem er es unternimmt, zum Zweck der Begehung einer schweren staatsgefährdenden 
Gewalttat oder der in Absatz 2 Nummer 1 genannten Handlungen aus der Bundesrepublik 
Deutschland auszureisen, um sich in einen Staat zu begeben, in dem Unterweisungen von Personen 
im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 erfolgen. 
(3) Absatz 1 gilt auch, wenn die Vorbereitung im Ausland begangen wird. Wird die Vorbereitung 
außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begangen, gilt dies nur, wenn sie durch einen 
Deutschen oder einen Ausländer mit Lebensgrundlage im Inland begangen wird oder die vorbereitete 
schwere staatsgefährdende Gewalttat im Inland oder durch oder gegen einen Deutschen begangen 
werden soll. 
(4) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 bedarf die Verfolgung der Ermächtigung durch das 
Bundesministerium der Justiz. Wird die Vorbereitung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union begangen, bedarf die Verfolgung der Ermächtigung durch das Bundesministerium der Justiz, 
wenn die Vorbereitung weder durch einen Deutschen erfolgt noch die vorbereitete schwere 
staatsgefährdende Gewalttat im Inland noch durch oder gegen einen Deutschen begangen werden 
soll. 

 

§ 129a StGB lautet: 

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind,  

1. 
Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 
Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 

2. 
Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder des § 239b 

3. 
(weggefallen) 

zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf 
gerichtet sind,  
1. 



 

 

einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in 
§ 226 bezeichneten Art, zuzufügen, 

2. 
Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a oder gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der 
§§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 
313, 314 oder 315 Abs. 1, 3 oder 4, des § 316b Abs. 1 oder 3 oder des § 316c Abs. 1 bis 3 
oder des § 317 Abs. 1, 

3. 
Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Abs. 1 bis 3, 

4. 
Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 oder 2, § 20a Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 2 Nr. 2 
oder Abs. 3 Nr. 2, § 20 Abs. 1 oder 2 oder § 20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 
21, oder nach § 22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen oder 

5. 
Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3 des Waffengesetzes 

zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wenn eine der in den 
Nummern 1 bis 5 bezeichneten Taten bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise 
einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder 
durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen 
oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen 
oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen 
Staat oder eine internationale Organisation erheblich schädigen kann. 
(3) Sind die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet, eine der in Absatz 1 und 2 
bezeichneten Straftaten anzudrohen, ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
erkennen. 
(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern, so ist in den Fällen der Absätze 1 und 
2 auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
(5) Wer eine in Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichnete Vereinigung unterstützt, wird in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in den Fällen des 
Absatzes 3 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wer für eine in Absatz 1 
oder Absatz 2 bezeichnete Vereinigung um Mitglieder oder Unterstützer wirbt, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter 
Bedeutung ist, in den Fällen der Absätze 1, 2, 3 und 5 die Strafe nach seinem Ermessen (§ 49 Abs. 2) 
mildern. 
(7) § 129 Abs. 6 gilt entsprechend. 
(8) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, 
aberkennen (§ 45 Abs. 2). 
(9) In den Fällen der Absätze 1, 2 und 4 kann das Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1). 

 

§ 129b StGB lautet: 

1) Die §§ 129 und 129a gelten auch für Vereinigungen im Ausland. Bezieht sich die Tat auf eine 
Vereinigung außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so gilt dies nur, wenn sie durch 
eine im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgeübte Tätigkeit begangen wird oder wenn 
der Täter oder das Opfer Deutscher ist oder sich im Inland befindet. In den Fällen des Satzes 2 wird 
die Tat nur mit Ermächtigung des Bundesministeriums der Justiz verfolgt. Die Ermächtigung kann für 
den Einzelfall oder allgemein auch für die Verfolgung künftiger Taten erteilt werden, die sich auf eine 
bestimmte Vereinigung beziehen. Bei der Entscheidung über die Ermächtigung zieht das Ministerium 
in Betracht, ob die Bestrebungen der Vereinigung gegen die Grundwerte einer die Würde des 
Menschen achtenden staatlichen Ordnung oder gegen das friedliche Zusammenleben der Völker 
gerichtet sind und bei Abwägung aller Umstände als verwerflich erscheinen. 
(2) In den Fällen der §§ 129 und 129a, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 1, sind die §§ 73d und 
74a anzuwenden. 
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